
K U N D M A C H U N G  

Am 18. Dezember 2020 um 14.00 Uhr findet die 

(ordentliche) 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G  

der 

Tiroler Lamm- und Wollverwertung eGen 

für das Geschäftsjahr 2019 statt. 

Die Generalversammlung wird im Agrarzentrum West in Imst abgehalten und zwar mit folgender 

T a g e s o r d n u n g  

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Ernennung 

eines Protokollführers, Wahl eines Mitfertigers und zweier Stimmenzähler 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 

4. Vorlage des Berichtes über die gesetzliche Revision für die Jahre 2017 – 2019 

5. Beschlussfassung über: 

a) Behandlung des Revisionsberichtes 

b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 

c) Verwendung des Bilanzgewinnes bzw. Bilanzverlustes 

d) Entlastung des Vorstandes 

6. Fassung des Grundsatzbeschlusses betreffend Einbringung des operativen Betriebes des Tiroler 

Schafzuchtverbandes auf Basis des Jahresabschlusses des Tiroler Schafzuchtverbandes zum 

31.12.2020 (als Einbringungsbilanz) in die Tiroler Lamm- und Wollverwertung eGen und 

Ermächtgung des Vorstandes zum Abschluss des Einbringungs- und Sacheinlagevertrages. 

7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen (i.S. einer Neufassung der Satzung) 
Eine Version der Satzung, in welcher die beabsichtigten Änderungen ersichtlich gemacht wurden, liegt für die 

Mitglieder am Sitz der Genossenschaft zur Einsichtnahme auf. 

8. Wahlen in den Vorstand  

 Neuwahl des gesamten Vorstandes im Hinblick auf die beabsichtigte Einbringung des operativen 

Betriebes des Tiroler Schafzuchtverbandes und die Aufnahme des Tiroler Ziegenzuchtverbandes und 

dessen Mitglieder als Mitglieder der Genossenschaft und die hieraus resultierende Neufassung der 

Satzung  

9. Allfälliges  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie die Kurzfassung des Revisionsberichtes liegen für die Mitglieder am 

Sitz der Genossenschaft zur Einsichtnahme auf.  

Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung kann über die in der Tagesordnung angekündigten 

Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenden 

Mitglieder beschlossen werden.  

Es wird weiters darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß § 23 der Satzung in den Vorstand nur Personen wählbar sind, 

für die schriftliche Wahlvorschläge eingebracht wurden. Der Zeitraum zwischen Einbringung eines solchen 

schriftlichen Wahlvorschlages und dem Generalversammlungstermin muss mindestens fünf Tage betragen. 

Der Geschäftsführer:      Der Obmann: 

Ing. Johannes Fitsch       ÖR. Michael Bacher 

 


